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Für den Änderungsbereich (Deckblatt) gilt zusätzlich die planungsrechtliche Festsetzung in 
Ziffer 1.9.2. Die bestehenden, nicht von der Änderung betroffenen planungsrechtlichen Fest-
setzungen und sämtliche örtlichen Bauvorschriften werden für den Änderungsbereich (Deck-
blatt) unverändert übernommen und behalten weiterhin ihre Gültigkeit. 

 

1 PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN  

Rechtsgrundlagen: 
 Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I 

S. 3634) 
 Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 

(BGBl. I S. 3786) 

 Planzeichenverordnung (PlanZV 90) vom 18.12.1990 (BGBl. I S. 58), zuletzt 
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBl. I S. 1057) 

 § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 
24.07.2000 (GBI. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 16 des 
Gesetzes vom 21.05.2019 (GBl. S. 161, 186) 

 

1.9 Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen (§ 9 (1) Nr. 24 BauGB) 

 
Ziffer 1.9.2 wird für den Änderungsbereich (Deckblatt) wie folgt neu festgesetzt: 

1.9.2 Passiver Schallschutz – Gewerbelärm 

An dem im Bebauungsplan gekennzeichneten Fassadenabschnitt (Baufenster) 
bzw. in der folgenden Anlage, ist durch eine entsprechende Grundrissgestaltung 
sicherzustellen, dass keine schutzbedürftigen, sondern nur nicht-schutzbedürftige 
Räume wie z.B. Flure, Küche, Sanitärräume, Abstellräume angeordnet werden 
dürfen. 

Alternativ ist eine Festverglasung (Fensterflächen) oder eine Komplett-Verglasung 
des betroffenen Fassadenbereichs („vorgehängte Fassade“) zulässig. 

Anforderungen gegen den Schutz von Außenlärm: 

Wird im Baugenehmigungsverfahren der Nachweis erbracht, dass im Einzelfall ge-
ringere maßgebende Außenlärmpegel an den Fassaden vorliegen als dies im Be-
bauungsplan angenommen wurde, können die Anforderungen an die Schalldäm-
mung der Außenbauteile entsprechend den Vorgaben der DIN 4109 reduziert wer-
den. 
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Hinweise:

Auf die Vorschriffen  des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB Über die Fälligkeit etwaiger Entschädigungsansprüche,  deren  Leistung

schriftlich beim Entschädigungspflichtigen  zu beantragen ist, und des § 44 Abs. 4 BauGB'über  das Erl('schen von  Entschädigungs-
ansprüchen  wird  hingewiesen.

Auf die Voraussetzungen  für die Geltendmachung  der Verletzung von Verfahrens-  und Formvorschrlften  und  von  Mängeln  der  Ab-

wägung sowie die Rechtsfolgen  des § 215 Abs. ü BauGB wird hingewiesen. Unbeachtlich werden  demnach

eine nach § 214 Abs. ü Satz ü Nr. 1-3 BauGB beachtliche  Verletzung der dort bezeichneten  Verfahrens-  und Formvorschrlften,
eine unter Berücksichtigung  des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche  Verletzung der Vorschrifken über das Verhältnis  des  Bebauungs-
plans und  des  FIächennutzungsplans,  und

nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche  Mängel des Abwägungsvorgangs,
wenn sle nlcht innerhalb elnes Jahres seit dieser Bekanntmachung  schrifklich gegenüber  der Gemeinde unter Darlegung  des  dle

Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden slnd. Dles gllt entsprechend,  wenn Fehler nach 9 214 Abs. 2a
BauGB beachtlich sind.

Ferner wird darauf hingewiesen,  dass gem. § 4 Abs. 4 GemO BW Satzungen, die unter Verletung  von  VerFahrens- oder  Formvor-

schriften der GemO BW oder auf Grund der GemO BW zu Stande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung  als  von
Anfang an gültig zu Stande gekommen gelten. Dles gllt nicht, wenn

1. die Vorschriften  über die öffentlichkeit  der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung  der Satung  verletzt
worden  sind,

2. der Bürgermeister  dem Beschluss nach § 43 GemO BW wegen Gesetzwidrigkeit  wldersprochen  hat oder  wenn  vor  Ablauf

der in Satz 1 genannten  Frist dle RechtsaufsIchtsbeh('rde  den Beschluss beanstandet  hat oder dle Verletzung der  VerTah-

rens- oder Formvorschriff  gegenÜber der Gemeinde unter Bezelchnung des Sachverhalts,  der die Verletzung begründen
soll,  schriftllch  geltend gemacht  worden  Ist.

Ist eine Verletzung nach vorstehender  Nr. 2 geltend gemacht  worden, so kann auch nach Ablauf  der Jahresfrist  des  § 4 Abs.  4 S. 1
GemO  BW jedermann  diese  Verletzung  geltend  machen.

Ausfertigungsvermerk:

Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieser Satzung unter Beachtung des vorstehenden  Verfahrens  mit den  hierzu  ergangenen  Be-
schlüssen des Gemeinderates  der Stadt Neuenburg  am Rheln  übereinstimmen.

amRhein,den 0.7, Mai 2ü2ü

Bürgermeister)

Bekanntmachungsvermerk:
Die Bekanntmachung  erfolgte durch ortsübliche Bekanntmachung  im Amtsblatt  Nr.

DerBebauungspIanistdamitam....!../!..(!.!« inKraftgetreten.

Neuenburg am Rheln, den ....17i...!"nj  2U2[)
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